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GEMEINSCHAFTSRAUM

Eine gute Nachbarschaft trägt zu einer hö-
heren Wohn- und Lebensqualität bei und 
bietet die Chance für gemeinsame Aktivi-
täten und gegenseitige Hilfe. Mit unserem 
Projekt Nachbarschaftszentrum möch-
ten wir das gegenseitige Kennenlernen und 
nachbarschaftliche Miteinander fördern. 

Sie wollen mit Ihren Nachbarn einen Kaf-
feeklatsch in netter Runde veranstalten? In 

der Vorweihnachtszeit gemeinsam Weih-
nachtsdekoration basteln? Oder einen 
Spieleabend organisieren? Jeder, der das 
Miteinander in der Nachbarschaft mitge-
stalten möchte, ist bei der BGO herzlich 
willkommen!

Wir stellen Ihnen hierfür einen Raum 
zur Verfügung, Sie selbst dürfen diesen 
mit Leben füllen. Egal ob eine Handar-

beitsrunde, ein Lese-Club, ein Nachbar-
schaftsfrühstück oder ein Spielenach-
mittag – Ihre Ideen und Ihr Engagement 
sind gefragt! 
Ihre Anregungen können Sie gerne an Frau 
Waltraud Bounab (Telefonnummer: 07731-
877415) richten.

Wir freuen uns über jeden, der mitmachen 
möchte!

MITEINANDER 
LEBEN

SPIELE- 
NACHMITTAG

KAFFEEKLATSCH 
ODER TEATIME

NACHBARSCHAFTS-
FRÜHSTÜCK

HANDARBEITS- 
RUNDE

LESE CLUB

IHRE  
IDEEN?
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Manchmal kann es ganz schnell gehen: ein 
Einbruch und das ganze Inventar ist ver-
schwunden, ein Rohrbruch lässt die Woh-
nung unter Wasser stehen oder heißes Öl 
auf dem Herd entzündet sich und plötzlich 
brennt die Küche. Dann kann von Glück 
reden, wer eine Hausratversicherung abge-
schlossen hat. 

Die Hausratversicherung ist eine Sachversi-
cherung für das Inventar eines Haushaltes. 
Dazu zählen Einrichtungs-, Gebrauchs- und 
Verbrauchsgegenstände wie beispielsweise 
Möbel, Haushaltselektronik, Kleidung, Nah-
rungsmittel sowie berufliche Gegenstände 
wie PC oder Diktiergerät. Der Versicherungs-
schutz greift, wenn ein Schaden aufgrund 
von Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel, 
Einbruchdiebstahl, Raub oder Vandalismus 
vorliegt. Neben den reinen Sachschäden 
sind zudem auch die dabei entstehenden 
Kosten wie Aufräumkosten, Schutzkosten 
und Hotelkosten durch die Versicherung ab-
gedeckt. Je nach abgeschlossener Versiche-
rungsart können darüber hinaus auch Fahr-
raddiebstähle und Überspannungsschäden 
versichert sein.

Wer und was ist versichert?
Der Hausrat der Mieter – weder in der Woh-
nung noch im Keller – ist kein Bestandteil 
einer Gebäudeversicherung. Insbesondere 
bei Leitungswasserschäden fallen bei Ein-
baumöbel, Tapeten und Bodenbelägen oft 
Schäden die nicht über die Gebäudeversi-

cherung der BGO abgesichert sind. In so ei-
nem Fall ist die eigene Hausratversicherung 
doppelt wichtig! 

Als Versicherungsort gilt die in der Police 
(Versicherungsschein) angegebene Woh-
nung des Kunden. Dazu zählen neben der 
Wohnung an sich auch Garagen, Terrassen, 
Balkone und Loggien sowie gemeinschaft-
lich genutzte Räume in einem Mehrfami-
lienhaus, wie etwa Fahrradstellplätze im 
Hausflur oder Waschkeller. Dabei ist nicht 
nur der Hausrat des Versicherungsnehmers 
versichert, sondern auch das Inventar von 
Personen, die mit diesem in häuslicher Ge-
meinschaft leben, zum Beispiel Ehegatte 
oder Kinder. Ausgeschlossen sind jedoch 
Mieter und Untermieter.

Wie teuer ist die  
Hausratversicherung?
In der Regel wird die Versicherung des 
Hausrats zum Wiederbeschaffungswert 
abgeschlossen. Das heißt, der Versicherer 
gewährleistet, dass bei einem Schaden die 
Kosten erstattet werden, die benötigt wer-
den, um die Gegenstände der gleichen Art 
und Güte in einem neuwertigen Zustand 
wieder zu erwerben. Die Versicherungssum-
me wird von vielen Versicherern durch eine 
Faustformel über die Wohnfläche errechnet. 
Es gilt jedoch zu beachten, dass die Summe 
nicht zu niedrig angesetzt wird, denn dann 
wäre der Hausrat unterversichert und der 
Schaden würde nur anteilig ersetzt werden.

RECHTSRAUM

HANDARBEITS- 
RUNDE

RUNDUM SCHUTZ 
FÜR IHREN HAUSRAT

VERSICHERTE 
GEFAHREN:
•	� Feuer (Brand, Blitzschlag, Explosion, 

Implosion, Anprall/Absturz eines  

Luftfahrzeugs) 

•	  �Leitungswasser (austretendes  

Leitungswasser, Frost- und sonstige 

Bruchschäden) 

•	 Sturm und Hagel 

• 	 Einbruchdiebstahl (Einbruch, Raub) 

• 	 Vandalismus

VERSICHERTE 
KOSTEN:
•	� Aufräumkosten 

•	� Bewegungs- und Schutzkosten

•	� Transport- und Lagerkosten 

•	� Schlossänderungskosten 

•	� Bewachungskosten 

•	� Reparaturkosten für Gebäudeschäden 

•	� Kosten für provisorische Maßnahmen
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Jeder freut sich im Winter über den ersten 
Schnee. Nun beginnt endlich die Zeit, in 
der man Schlitten fahren, Ski laufen oder 
Schneemann bauen kann. Der Schnee 
bringt erst richtig winterliche Stimmung. 
Bei all den Freuden gibt es aber auch eine 
Verpflichtung: die gesetzlich festgelegte 
Räum- und Streupflicht. 

In Deutschland obliegt die Schneeräumpf-
licht dem Grundstückeigentümer, bezie-
hungsweise nach vertraglicher Regelung 
dem Mieter. Straßenanlieger müssen dem-
nach auf den Zustand ihrer Gehwege ach-
ten und dafür sorgen, dass der Bürgersteig 
vor ihrem Anwesen nach einem Schneefall 
geräumt und gestreut ist. Kommen sie 
dieser Pflicht nicht nach und ein Passant 
verletzt sich aufgrund eines Sturzes, kann 
dieser Schadensersatz verlangen.

Der Winterdienst auf öffentlichen Straßen 
und Wegen erfolgt durch die Gemeinde. 
Durch die Stadt Singen werden allerdings 
nur die Fahrbahnen geräumt, die Verkehrs-
sicherungspflicht für Gehwege wurde per 

Satzung auf die Anlieger übertragen. Diese 
sind demnach verpflichtet den Bürgersteig 
und Flächen vor ihrem Haus insoweit von 
Schnee oder auftauendem Eis zu räumen, 
dass Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs gewährleistet sind und ein Begeg-
nungsverkehr möglich ist. Das bedeutet, 
dass die begehbare Fläche mindestens auf 
einen Meter Breite zu räumen ist. Auch der 
Hauszugang muss durch einen ein Meter 
breiten Pfad zugänglich gemacht werden. 
Dabei darf der geräumte Schnee oder das 
auftauende Eis nicht dem Nachbarn zuge-
führt werden.

Beseitigung von Schnee- und Eisglätte
Die Straßenanlieger haben bei Schnee- 
und Eisglätte Gehwege und Zugänge 
soweit zu räumen und zu streuen, dass 
Fußgänger die Fläche gefahrlos überque-
ren können. Zum Bestreuen sollte abgest-
umpftes Material wie Sand, Granulat oder 
Splitt verwendet werden. Salz hingegen 
ist verboten, außer bei extremen Wetter-
verhältnissen wie etwa Eisregen. Die Wege 
müssen werktags von sieben bis 21 Uhr, an 

Sonn- und Feiertagen von acht bis 21 Uhr 
passierbar gehalten werden. Das bedeutet, 
das bei wiederholtem Schneefall auch öf-
ters Schneegeschippt werden muss.

Auch die Reinigungspflicht ist in der 
Räum- und Streupflicht inbegriffen. Nach 
den letzten Schneefällen sind die Anlieger 
verpflichtet im Frühling den gestreuten 
Splitt oder Sand zusammenzufegen und 
zu entsorgen.

Ein Nichteinhalten der Räum- und Streu-
pflicht wird als Ordnungswidrigkeit behan-
delt und kann mit einer Geldbuße von bis 
zu 500 Euro geahndet werden.

Regelung bei der BGO
In den Objekten, in denen die Kehrwo-
chendienste an eine Fremdfirma vergeben 
wurden, wird auch der Winterdienst von 
dieser erledigt. Bei allen anderen Objekten 
ist der Winterdienst im Rahmen der großen 
Kehrwoche von den Mietern durchzufüh-
ren. Nähere Informationen finden Sie in 
Ihrer Hausordnung.

RECHTSRAUM

SICHER DURCH DEN 

WINTER
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Im Winter brechen viele Vögel nach Süden auf um zu Über-
wintern. Tauben hingegen sind jedoch das ganze Jahr über 
in der Stadt anzutreffen. Eine wichtige Regel im Umgang mit 
den Tieren: Bitte nicht füttern! 

Die Stadttaube ist ein verwilderter Abkömmling der Haus-
taube. Sie profitiert von den günstigen Bedingungen des Le-
bensraums „Stadt“: Ein relativ mildes Klima, genügend Nah-
rung durch Fütterung und Müll, das Fehlen von natürlichen 
Feinden wie etwa Wanderfalke oder Habicht sowie die im 
Winter unnatürlich langen Tage aufgrund von Straßen- und 
Reklamebeleuchtung sorgen dafür, dass sich die Stadttaube 
stark vermehrt.

Folgen der Taubenfütterung
Viele beabsichtigen durch die Fütterung von Tauben ein 
„besseres Leben“ für die Tiere. Leider ist jedoch genau das Ge-
genteil der Fall: Aufgrund des reichlichen Nahrungsangebots 
brüten Stadttauben auch im Winter und vermehren sich so-
mit stark. Die so entstehende hohe Populationsdichte führt 
zu Stresssituationen für das Einzeltier. Ferner entfällt durch 
Fütterung die natürliche Nahrungssuche, so dass die Tiere 
schnell an Bewegungsarmut und Vitaminmangel leiden. Die-
ser Mangel kann zu Krankheiten führen, die auch auf ande-
re Tauben übertragen werden können. Hinzu kommt, dass 
die natürliche Nahrung von Tauben hauptsächlich aus Kör-
nern besteht. Fettreiche Nahrung, wie Pommes, Schulbrote,  
Süßigkeiten oder Brötchen, die sie durch Fütterung bekom-
men oder im Stadtmüll finden, führt dann zu einer Verfet-
tung, worunter die Gesundheit der Tiere ebenfalls leidet.

Gefahr für Mensch und Stadt
Kranke Stadttauben können sich dabei auch negativ auf die 
Gesundheit der Menschen auswirken, denn eine Übertra-
gung von Krankheiten auf den Menschen ist möglich. Vor 
allem mit Taubenkot verunreinigte Kinderspielplätze oder 
Verkaufsstände stellen eine Gefahrenquelle dar. Zudem 
kann es aufgrund des sehr aggressiven Taubenkots auch zu 
Schäden in den Städten kommen. Denn das ausgeschiede-
ne Urin-Kot-Gemisch trägt zum Steinzerfall und damit auch 
zur Zerstörung von (historischen) Bauten bei. Auch das He-
rauspicken von Mörtel aus Mauerfugen kann auf Dauer zu 
Schäden führen.

Als einzige mögliche Maßnahmen zur Beseitigung dieser 
Probleme werden alle Bürger dazu aufgerufen keine Tauben 
zu füttern.

BITTE 
NICHT 

FÜTTERN!
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Sie finden die Homepage der BGO nun in 
neuem Design vor, welches sie übersicht-
licher und bedienungsfreundlicher macht. 
Hier werden Sie bereits auf den ersten Blick 
und ohne langes Suchen auf News und 
aktuelle Ereignisse unserer Baugenossen-
schaft hingewiesen. Zudem wurde die Aus-
wahlfunktion der für Sie relevanten Themen 
bedeutend optimiert. Unsere neue Home-
page ist im responsive Design, das bedeu-
tet, dass sie sich automatisch an die jeweili-
ge Bildschirmgröße anpasst und somit auch 
auf Smartphones und Tablets gut lesbar ist.
Neu ist auch, dass Schadensmeldungen 
online übermittelt werden können. Unsere 
Mitglieder haben dadurch die Möglichkeit, 
Schadenfälle schnell und ohne lange Erklä-
rungen zu melden, indem sie einfach Bilder 
hochladen.

NEUER HOMEPAGEAUFTRITT
UM SIE ÜBER NEUIGKEITEN AUS DER BGO LAUFEND  
ZU INFORMIEREN, HABEN WIR UNSEREN  
HOMEPAGEAUFTRITT MODERNISIERT! 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.bgo-singen.de
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Neben einwandfreien Wohnobjekten 
möchten wir unseren Mitgliedern auch 
optimale Serviceleistungen bieten. Aus 
der Bewohnerbefragung von 2015 ging 
hervor, dass die Mehrheit der Mieter mit 
dem Kundenservice der BGO zufrieden 
ist, es hier jedoch noch Handlungsbe-
darf gibt. Unser Ziel ist es, Ihre Anregun-
gen punktgenau umzusetzen. 

Der Kontakt zwischen Mitgliedern und 
Genossenschaft wurde in der Befragung 
mehrheitlich als positiv bewertet: Mehr als 
9 von 10 Mitgliedern waren mit der telefo-
nischen Erreichbarkeit, mit dem Informati-
onsfluss sowie mit dem Kontakt zu Ange-
stellten der BGO zufrieden.

Neue Öffnungszeiten
Verbesserungspotenzial sehen wir dank 
Ihren Angaben im Bereich der Öffnungs-
zeiten unserer Geschäftsstellen. Zwar sind 
auch hier über drei Viertel der Mitglieder 
(82 Prozent) zufrieden. Da uns optimale Ser-
viceleistungen für unsere Mitglieder aber 
sehr wichtig sind, möchten wir hier gerne 
ansetzen. Deshalb haben wir die Öffnungs-
zeiten in der Filiale Südstadt (Feldstraße 62) 
verlängert. Anstatt nur donnerstags von 9 
bis 11 Uhr, stehen wir Ihnen hier nun auch 
montags von 13.15 Uhr bis 15.15 Uhr zur 
Verfügung und haben die Dauer der Öff-
nungszeiten somit verdoppelt.

Notdienstzentrale
Auch den Notdienst haben wir für Sie op-
timiert, da aus der Bewohnerbefragung 

hervorging, dass lediglich 79,9 Prozent mit 
dieser Leistung zufrieden sind. Uns ist es 
ein großes Anliegen, dass Sie sich jederzeit 
bestens betreut fühlen. Deshalb beginnen, 
wenn Hausmeister und Verwaltungen der 
Genossenschaft Feierabend machen, naht-
los die Mitarbeiter der Notdienstzentrale 
ihren Dienst. Somit steht Ihnen auch außer-
halb der regulären Geschäftszeiten sowie 
an Wochenenden und Feiertagen Hilfe zur 
Verfügung. 

Die Notdienstzentrale erreichen Sie 
unter: 0152/22 580 300.

Grundsätzlich trägt die Genossenschaft die 
Kosten für alle berechtigten Notfalleinsätze. 
Bitte unterscheiden Sie zwischen einem 
echten Notfall oder einem Bagatellscha-
den, wie zum Beispiel einem tropfenden 
Wasserhahn, der auch noch am nächsten 
Arbeitstag bei unseren Mitarbeitern gemel-
det werden kann.

Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf 
hinweisen, dass wir bei unberechtigter An-
forderung des Notdienstes zu Bagatellschä-
den eine Gebühr erheben. Weiterhin bitten 
wir Sie zu beachten, dass wir bei selbst 
verschuldeten Notfällen die Kosten in Rech-
nung stellen müssen.

Wir nehmen Ihre Anregungen ernst! 
Denn wir sind an einer langfristigen 
sowie auf Zufriedenheit und Vertrauen 
basierenden Partnerschaft mit unseren 
Mitgliedern interessiert.

Servicezeiten
Zu diesen Zeiten können Sie uns 
telefonisch erreichen.

Mo-Fr 7.30-12.30 Uhr
Mo-Di 13.30-17.00 Uhr
Mi 7.30-13.00 Uhr
Do 13.30-18.00 Uhr

Telefon: 07731/87740

Öffnungszeiten:
In dieser Zeit stehen wir Ihnen  
persönlich zur Verfügung

Hauptgeschäftsstelle
Di-Mi 8.00-11.00 Uhr
Do 14.00-17.30 Uhr

Geschäftsstelle Südstadt
Mo 13.15-15.15 Uhr
Do 9.00-11.00 Uhr

Oder nach Vereinbarung

Notdienst
Außerhalb der Geschäftszeiten
Am Wochenende und an Feiertagen 
rund um die Uhr

Telefon: 0152/ 22 580 300

WIR SIND FÜR  
UNSERE MITGLIEDER DA!
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RAUMSINGEN

Im Gespräch mit dem neuen Aufsichtsratmitglied Konstantin Wintter

mi(e)teinander
leben

Die lustige Seite zu guter Letzt:

Das nächste RAUMSINGEN erscheint im Frühjahr 2017!
Ideen, Anregungen, Post – entweder an die BGO oder an den Verlag – siehe unten:

  

„Ach, Omi, die Trommel von dir war wirklich mein schönstes  
Weihnachtsgeschenk.“
„Tatsächlich ?“, freut sich Omi. 
„Ja, Mami gibt mir jeden Tag zwei Euro, wenn ich nicht  
darauf spiele!“ 

„Ich bin sehr besorgt um meine Frau. Sie ist nämlich bei  
diesem schlimmen Schneetreiben in die Stadt gegangen.“ 
„Na, sie wird schon in irgendeinem Geschäft Unterschlupf  
gefunden haben!“ 
„Eben deshalb bin ich ja so besorgt!“

Vater: „Fritzchen, zünde doch bitte den Christbaum an!“  
Nach einer Weile fragt Fritzchen: „Vati, die Kerzen auch?“

Eltern: „Du sollst uns doch nicht anlügen!“ 
Kind: „Ich soll euch nicht anlügen? Ich sag nur  
‚Weihnachtsmann, Osterhase, Nikolaus’. “

Es ist kurz vor Weihnachten, Fritzchen geht zur seiner 
Mutter und sagt: „Du, Mama du kannst die Eisenbahn vom 
Wunschzettel streichen, ich habe nämlich zufällig eine 
im Wandschrank gefunden!“



Erleben Sie 
das neue "Zuhause-Gefühl" 
bei der BGO

GRENZSTRAßE 5-11 IN SINGEN

Aussschließlich zur Vermietung
Geplante Fertigstellung: Sommer 2017

37 Wohneinheiten
2,5 bis 4,5-Zimmer Wohnungen

Wohnflächen von 55 m2  bis 139 m2

KfW 55 Effizienzhaus

Geplante Fertigstellung: Herbst 2017
Aussschließlich zur Vermietung

26 Wohneinheiten
2 bis 4-Zimmer Wohnungen

Wohnflächen von 53 m2  bis 97 m2

KfW 70 Effizienzhaus

MAX-PORZIG-STRAßE 28-30 IN SINGEN

Attraktive, stadtnahe Lage
Moderne, durchlichtete und barrierefreie Grundrisse
Hochwertige Ausstattung 
Großzügige Terrassen und Balkone 

moderne Bäder 
eigene Kellerräume und Fahrradräume
PKW Tiefgaragen- und Außen Stellplätze 

So könnten Sie wohnen:

Bei Interesse an einer Wohnung nehmen wir Sie gerne in unsere Vormerkliste auf. 
Rufen Sie uns an:

Tel. 07731 87740 
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B.I.S. TELEFONSYSTEME
Karl-Bücheler-Straße 6
78315 Radolfzell

✆ +49 7732 823 29-660
  +49 7732 823 29-700

www.bis-telefonsysteme.de
info@bis-telefonsysteme.de 

Zu klein? Zu groß? Zu alt?

Wir bieten Ihnen 
maßgeschneiderte Lösungen 
für eine zukunftssichere
Unternehmenskommunikation
zur VoIP-Umstellung Wir bieten Ihnen

maßgeschneiderte Lösungen 
für eine zukunftssichere
Unternehmenskommunikation
zur VoIP-Umstellung

Schützen auch Sie sich vor
Einbruch, Diebstahl, Überfall,
Vandalismus und Feuer mit einer
Gefahrenmeldeanlage von uns.

Schützen auch Sie sich vor
Einbruch, Diebstahl, Überfall,
Vandalismus und Feuer mit einer
Gefahrenmeldeanlage von uns.

Gefahren- und Brandmeldeanlagen Videoüberwachungssysteme Netzwerksicherheit

Vertrauen auch Sie uns Ihre Sicherheit an. 
Über 6000 errichtete Anlagen in mehr als 41 Jahren sprechen für sich.

EAK-B.I.S. Security GmbH & Co.KG
Karl-Bücheler-Str. 6 D-78315 Radolfzell
Tel. 0 77 32 823 29-450  Fax 0 77 32 823 29-459
info@eak-bis-security.de  www.eak-bis-security.de


